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Beschreibung

[0001] Die Erfindung bezieht sich auf eine Stellein-
richtung nach dem Oberbegriff des Anspruchs 1 so-
wie auf einen Sitz mit einer derartigen Stelleinrich-
tung und ein Verfahren zur Ansteuerung der Stellein-
richtung in einem Sitz.

[0002] Beispielsweise aus der US-PS 5,320,409 ist 
eine Stelleinrichtung bekannt, die in das Sitzkissen 
und die Rückenlehne eines Kraftfahrzeugsitzes ein-
gesetzt ist. Die Stellelemente der Stelleinrichtung 
werden von blasenartigen Hohlkörpern gebildet. 
Durch entsprechende Druckbeaufschlagung der 
Stellelemente kann die Kontur und Härte der Sitzkon-
taktflächen verändert werden.

[0003] Aufgabe der Erfindung ist es, eine Stellein-
richtung bereitzustellen, mit der in einfacher Weise 
ein definierter Verstellweg, insbesondere eine defi-
nierte Mittellage, angefahren werden kann.

[0004] Diese Aufgabe wird durch die Merkmale des 
Anspruchs 1 gelöst. Die Ansprüche 11 und 12 geben 
eine vorteilhafte Anwendung bzw. ein Verfahren zur 
Ansteuerung einer erfindungsgemäßen Stelleinrich-
tung an.

[0005] Der Kerngedanke der Erfindung liegt darin, 
wenigstens zwei Stellelemente übereinander anzu-
ordnen, wobei gemäß Anspruch 2 jedes der Stellele-
mente einen festgelegten Verstellweg zwischen den 
beiden definierten und reproduzierbaren Zuständen 
„Stellelement vollständig entleert" und „Stellelement 
vollständig befüllt" ausführen kann. Durch entspre-
chende Befüllung oder Entleerung der einzelnen 
Stellelemente können somit stufenförmig verschiede-
ne Stellhöhen angefahren werden. Dies ist erfin-
dungsgemäß ohne Wegmessung, die eine Sensorik 
erfordern würde, mit besonders geringem Aufwand 
möglich, beispielsweise mit einer einfachen Steue-
rung über Ventile, die lediglich die beiden Zustände 
„drucklos" bzw.  „voller Betriebsdruck" erzeugen. Die 
Anzahl der übereinander angeordneten Stellelemen-
te bestimmt die Anzahl der möglichen Stellpositio-
nen.

[0006] Als Stellelemente kommen bevorzugt Ele-
mente mit flexiblen Wandungen in Frage, z. B. Blasen 
oder Bälge aus einem gummielastischen Material. Im 
Fall der Anwendung bei Sitzen kann es sich aufgrund 
der relativ großen einwirkenden Gewichtskräfte 
durch die sitzende Person empfehlen, die Blasen, 
Bälge, etc. mit einer Gewebeeinlage zu verstärken. In 
besonderer Weise sind auch Rollbälge geeignet, da 
sie ober- und unterseitig ebenflächige, steife Begren-
zungen zur Anbindung an die Sitzstruktur aufweisen. 
Gleichwirkend zu den genannten Stellelementen 
können auch kurzhubige Zylinder mit starrer Kam-
merwandung verwendet werden. Derartige Zylinder 

zeichnen sich durch einen entsprechend großen 
Durchmesser bei kleinem Verstellweg aus und bean-
spruchen somit einen Einbauraum, der im wesentli-
chen dem Platzbedarf balgartiger Stellelemente ent-
spricht.

[0007] Zwar ist aus der DE 41 37 063 A1 ein Paral-
lelstangendoppelzylinder mit zwei übereinander an-
geordneten Stellelementen bekannt. Der Verstellweg 
des Zylinders wird jedoch durch diese Anordnung 
nicht beeinflusst, da die beiden Kolben simultan aus- 
und einfahren. Demgegenüber addieren sich bei der 
erfindungsgemäßen Stelleinrichtung die Verstellwe-
ge der einzelnen Stellelemente.

[0008] Bei zwei übereinander angeordneten Stelle-
lementen (Anspruch 3) ergeben sich drei definierte 
Stellhöhen: Der drucklose Zustand beider Stellele-
mente markiert die untere Stellung, deren Bauhöhe 
zum Beispiel bei blasenartigen Stellelementen allein 
durch die Summe der Wanddicken der beiden Blasen 
bestimmt wird. Eine mittlere Position ergibt sich durch 
Druckbeaufschlagung eines der beiden Stellelemen-
te, während das zweite Stellelement drucklos bleibt. 
Schließlich kann die obere Position durch Druckbe-
aufschlagung beider Stellelemente definiert angefah-
ren werden. Werden die beiden Stellelemente gleich-
artig ausgeführt, kann eine mittlere Position angefah-
ren werden, die exakt in der geometrischen Mitte zwi-
schen unterer und oberer Position liegt.

[0009] Durch zwei- oder mehrfache Anordnung der 
in Anspruch 3 beschriebenen Stelleinrichtung in ei-
nem Sitz (Anspruch 4) ergibt sich die Möglichkeit, an 
mehreren Stellen des Sitzes eine Stellbewegung zu 
erzeugen, wobei durch die definierten Stellwege ei-
nes jeden Paares von Stellelementen mit geringem 
Aufwand exakt einstellbare Kippbewegungen, Mas-
sageeffekte, etc. erzielbar sind. Eine besonders vor-
teilhafte Anwendung einer Anordnung zweier Paare 
gegenphasig betriebener Stellelemente ist Gegen-
stand von Anspruch 11.

[0010] Bei flüssigkeitsbefüllten Stellelementen ge-
mäß Anspruch 5 ist der Stellweg – entsprechende 
Gestaltung des Stellelementes vorausgesetzt – wei-
testgehend unabhängig von der Belastung des Stell-
elements und der Umgebungstemperatur. Somit las-
sen sich in besonders einfacher Weise reproduzier-
bare Stellwege erzielen.

[0011] Pneumatische Stellelemente gemäß An-
spruch 6 sind in der Regel einfacher aufgebaut und 
einfacher anzusteuern als flüssigkeitsbefüllte Stelle-
lemente. Aufgrund der Kompressibilität des gasförmi-
gen Mediums und dessen starker Temperaturabhän-
gigkeit ist der (maximale) Stellweg jedoch nicht repro-
duzierbar.

[0012] Daher wird gemäß Anspruch 7 vorgeschla-
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gen, durch eine zusätzliche Einrichtung am Stellele-
ment dessen Verstellweg selbsttätig zu begrenzen. 
Somit wird, unabhängig von der Belastung des pneu-
matischen Stellelements, jeweils ein definierter maxi-
maler Stellweg eingehalten, sofern das Stellelement 
mit einem Innendruck beaufschlagt wird, der größer 
ist, als es aufgrund der wirksamen Innenfläche des 
Stellelements und der jeweiligen Belastung durch 
eine sitzende Person notwendig wäre. Damit ist si-
chergestellt, daß ohne zusätzlichen Maßnahmen, 
wie beispielsweise eine Wegmessung, ein konstanter 
Verstellweg eingehalten wird.

[0013] Die Ansprüche 8 bis 10 beschreiben mögli-
che Ausbildungen von Einrichtungen zur Begrenzung 
des Stellweges des pneumatischen Stellelements.

[0014] So sind gemäß Anspruch 8 Wegbegrenzun-
gen im Inneren des Stellelements vorgesehen. Diese 
Wegbegrenzungen bestehen bevorzugt aus einem 
flexiblen, nicht dehnbarem Material. Sie können bei 
Stellelementen mit Wandungen aus einem Kunst-
stoffmaterial bei der Herstellung unmittelbar mit dem 
Stellelement verschweißt werden. Hierdurch ergibt 
sich ein besonders einfacher Aufbau und eine kos-
tengünstige Herstellung.

[0015] Gemäß Anspruch 9 können die gegenüber-
liegenden Wandabschnitte bei Stellelementen aus ei-
nem Kunststoffmaterial abschnittsweise miteinander 
verschweißt werden, so daß sich durch diese Ver-
schweißungen ebenfalls eine Wegbegrenzung ergibt 
(vergleichbar den Absteppungen beispielsweise bei 
Luftmatratzen).

[0016] Anspruch 10 umfaßt alle Arten von außenlie-
genden Wegbegrenzungen. Die ringförmige Um-
schlingung des Stellelements erfolgt beispielsweise 
durch Bänder aus flexiblem und nicht dehnbarem 
Material. Bevorzugt wird die Wegbegrenzung am Au-
ßenumfang des Stellelements zusätzlich fixiert, um 
ein Abrutschen im drucklosen Zustand des Stellele-
ments zuverlässig zu verhindern.

[0017] Anspruch 11 beschreibt eine Anwendung der 
Erfindung an einem Sitzkissen eines Sitzes, um eine 
Kippbewegung des Beckens einer sitzenden Person 
zu erreichen, wie nachfolgend unter Anspruch 12 nä-
her ausgeführt ist.

[0018] Durch das Verfahren gemäß Anspruch 12 
kann, wie grundsätzlich in der deutschen Patentan-
meldung 195 47 964.5 beschrieben, durch entspre-
chende Bewegung des Sitzkissens eine Kippbewe-
gung des Beckens der sitzenden Person erzeugt 
werden. Hierdurch werden die Lendenwirbel der Wir-
belsäule bewegt, mit der Folge einer Verbesserung 
der Versorgung der Bandscheiben. Somit kann Rü-
ckenbeschwerden, wie sie bei längerem Sitzen und 
insbesondere bei längeren Fahrten in Kraftfahrzeu-

gen auftreten, wirkungsvoll entgegengewirkt werden.

[0019] Um die in der deutschen Patentanmeldung 
beschriebene seitliche Kippung des Beckens zu er-
reichen, ist es besonders vorteilhaft, im linken und 
rechten Teil des Sitzkissens jeweils zwei erfindungs-
gemäße Stellelemente übereinander anzuordnen. 
Hierdurch kann je Sitzkissenseite eine obere, eine 
mittlere und eine untere Stellung angefahren werden. 
Durch eine abwechselnd gegensinnige Ansteuerung 
der Stellelemente in den beiden Sitzkissenhälften 
wird eine seitliche Verkippung des Beckens erzielt. 
Bei Verwendung blasenartiger Stellelemente ergibt 
sich ein sehr geringer Platzbedarf, da die Bauhöhe 
der Stellelemente im Ausgangszustand lediglich 
durch die Summe ihrer Wanddicken bestimmt wird.

[0020] Entscheidend ist bei Einsatz eines gasförmi-
gen Druckmittels zum Betrieb der Stellelemente, daß
ein ausreichend hoher Druck zur Verfügung steht, um 
in Verbindung mit der erfindungsgemäßen Wegbe-
grenzung unabhängig von der Belastung durch die 
sitzende Person jeweils konstante Stellwege und da-
mit definierte, begrenzte Kippwinkel zuverlässig ein-
halten zu können. Die Ansteuerung der Stellelemen-
te kann über einfach aufgebaute Ventile erfolgen. 
Eine Sensorik zur Auswertung der jeweils vorliegen-
den Stellhöhe ist nicht erforderlich. Außerdem ist eine 
zentrale Luftversorgung mit einer einzigen Druck-
quelle für alle Sitzplätze im Fahrzeug ausreichend.

[0021] Mögliche Ausführungsbeispiele der Erfin-
dung sind in der Zeichnung dargestellt und nachfol-
gend näher beschrieben. Es zeigt:

[0022] Fig. 1 eine schematische Darstellung eines 
erfindungsgemäßen Stellelements,

[0023] Fig. 2 eine Anordnung erfindungsgemäßer 
Stellelemente in einem Kraftfahrzeugsitz,

[0024] Fig. 3 ein tabellarisches Ansteuerungssche-
ma für eine Anordnung von Stellelementen gemäß
Fig. 2 und

[0025] Fig. 4 eine der Fig. 2 entsprechende Anord-
nung mit zwei Druckquellen.

[0026] Ein Stellelement 1 mit flexiblen Wandungen 
2 weist eine Luftzuführung 3 auf. Im mit gestrichelten 
Linien dargestellten drucklosen Zustand des Stellele-
ments 1 liegen die obere und die untere Wandung 4
bzw. 5 des Stellelements unmittelbar aufeinander. Im 
druckbeaufschlagten Zustand (durchgezogene Lini-
en) sind die beiden Wandungen 4 und 5 zueinander 
beabstandet und bilden einen blasenförmigen Kör-
per. Im Inneren des Stellelements 1 sind zwei Stege 
6 vorgesehen, die mit den Wandungen 4 und 5 des 
Stellelements 1 verschweißt sind. Die Stege 6 beste-
hen aus einem flexiblen, jedoch nicht dehnbaren 
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Kunststoffmaterial und bilden eine Wegbegrenzung 
in Richtung des Stellweges s. Über die Luftzuführung 
3 wird ein konstanter Innendruck pi bereitgestellt, 
dessen Kraftwirkung eine maximale äußere Ge-
wichtsbelastung überwiegt. Durch die Stege 6 wird 
erfindungsgemäß auch bei einer geringeren Belas-
tung G der Stellweg s auf den Wert smax begrenzt. Der 
drucklose Zustand des Stellelements 1 repräsentiert 
den Ausgangsweg smin, dessen Betrag durch die 
Wanddicken der Wandungen 4 und 5 bestimmt wird.

[0027] In Fig. 2 ist eine bevorzugte Anwendung er-
findungsgemäßer Stellelemente dargestellt. Ein Sitz-
kissen 10 eines Kraftfahrzeugsitzes weist je Sitzhälf-
te jeweils zwei übereinander angeordnete Stellele-
mente 11a, b bzw. 11c, d auf. Die einzelnen Stellele-
mente 11a bis 11d sind über Luftzuführungen 13 und 
Ventile 20 mit einer Druckquelle 22 verbunden. Die 
Ventile 20 werden über eine Steuereinrichtung 21 an-
gesteuert. Die Stellelemente 11a bis 11d sind im Sitz-
kissen 10 jeweils unterhalb der Sitzhöcker 23 des Be-
ckens 24 einer auf dem Sitzkissen 10 sitzenden Per-
son angeordnet.

[0028] Über die Ventile 20 werden die Stellelemente 
11a bis 11d entweder drucklos geschaltet oder mit 
dem Betriebsdruck pi beaufschlagt. Dementspre-
chend nehmen die Stellelemente 11a bis 11d zwei 
exakt definierte Stellhöhen smin bzw. smax (siehe 
Fig. 1) ein. Durch die Anordnung zweier Stellelemen-
te 11a, b bzw. 11c, d übereinander können über die 
Ventile 20 und die Steuereinrichtung 21 je Sitzkissen-
seite drei Positionen O, M und U angefahren werden. 
Bei einer Ablaufsteuerung gemäß Fig. 3 wird eine 
Kippung des Beckens 24 um eine Kippachse 25 er-
reicht. Die beiden strichpunktierten Linien 26 veran-
schaulichen die beiden entgegengesetzten maxima-
len Kipplagen des Beckens 24, während die gestri-
chelte Linie 27 die Mittellage des Beckens 24 dar-
stellt, bei der je Sitzkissenseite jeweils nur ein Stelle-
lement 11a oder 11b bzw. 11c oder 11d mit Druck be-
aufschlagt ist.

[0029] In Fig. 4 ist eine Stelleinrichtung mit zwei se-
paraten Druckquellen 32 dargestellt, die über Luftzu-
führungen 33 Stellelemente 31a bis 31d versorgt. 
Jede der Druckquellen 32 verbindet jeweils ein Stell-
element der einen Sitzhälfte mit einem Stellelement 
der anderen Sitzhälfte. Die beiden Druckquellen 32
arbeiten dabei gegenphasig, so daß die Stellelemen-
te 31a, b und 31c, d jeweils einer Sitzhälfte gegensin-
nig mit Druck beaufschlagt werden und sich insge-
samt eine Kippbewegung ergibt wie in Fig. 2 darge-
stellt.

Patentansprüche

1.  Stelleinrichtung, insbesondere für einen Sitz, 
mit wenigstens einem Stellelement, das bei Druckbe-
aufschlagung eine Stellbewegung ausführt, dadurch 

gekennzeichnet, dass wenigstens zwei Stellele-
mente (11a, b; 11c, d; 31a, b; 31c, d) – in Verstellrich-
tung betrachtet –übereinander angeordnet sind, so 
dass sich der Verstellweg der Stelleinrichtung aus der 
Summe der Verstellwege (s) der mindestens zwei 
Stellelemente (11a, b; 11c, d; 31a, b; 31c, d) ergibt.

2.  Stelleinrichtung nach Anspruch 1, dadurch ge-
kennzeichnet, dass jedes Stellelement (11a, b; 11c, 
d; 31a, b; 31c, d) einen festgelegten Verstellweg(s) 
zwischen den Zuständen "Stellelement vollständig 
entleert" und "Stellelement vollständig befüllt" aus-
führt.

3.  Stelleinrichtung nach Anspruch 1 oder 2, da-
durch gekennzeichnet, dass zwei gleichartige Stelle-
lemente (11a, b; 11c, d; 31a, b; 31c, d) übereinander 
angeordnet sind.

4.  Stelleinrichtung nach Anspruch 3, dadurch ge-
kennzeichnet, dass an wenigstens zwei unterschied-
lichen Stellen des Sitzes jeweils zwei übereinander 
angeordnete Stellelemente (11a, b; 11c, d) vorgese-
hen sind.

5.  Stelleinrichtung nach einem der vorangegan-
genen Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die 
Stellelemente (11a, b; 11c, d; 31a, b; 31c, d) mit einer 
Flüssigkeit betrieben werden.

6.  Stelleinrichtung nach einem der Ansprüche 1 
bis 4, dadurch gekennzeichnet, dass die Stellele-
mente (11a, b; 11c, d; 31a, b; 31c, d) mit einem gas-
förmigen Medium betrieben werden.

7.  Stelleinrichtung nach einem der vorangegan-
genen Ansprüche, insbesondere nach Anspruch 6, 
dadurch gekennzeichnet, dass die Stellelemente (1) 
eine Einrichtung (6) zur Begrenzung des Stellwegs(s) 
aufweisen, die unabhängig vom Druck (pi) im Inneren 
des Stellelements (1) wirkt.

8.  Stellelement nach Anspruch 7, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Einrichtung von wenigstens 
einer Trennwand, einem Band, einem Steg oder der-
gleichen gebildet wird und im Inneren des Stellele-
ments (1) – in Verstellrichtung betrachtet – gegenü-
berliegende Wandbereiche (4, 5) des Stellelements 
(1) miteinander verbindet.

9.  Stellelement nach Anspruch 7, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Einrichtung von Abschwei-
ßungen von – in Verstellrichtung betrachtet – gegen-
überliegenden Wandbereichen gebildet wird.

10.  Stellelement nach Anspruch 7, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Einrichtung von einem zumin-
dest teilweise umlaufenden Element am Außenum-
fang des Stellelements gebildet wird.
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11.  Sitz mit einem Sitzkissen (10), wobei in der 
linken und rechten oder vorderen und hinteren Hälfte 
des Sitzkissens (10) jeweils mindestens eine Stell-
einrichtung (11a, b; 11c, d) nach einem der vorange-
gangenen Ansprüche vorgesehen ist.

12.  Verfahren zur Ansteuerung von Stellelemen-
ten, die in einem Sitz gemäß Anspruch 11 angeord-
net sind, dadurch gekennzeichnet, dass die einander 
gegenüberliegenden Stellelemente (11a, b; 11c, d) 
abwechselnd und gegengleich mit Druck (pi) beauf-
schlagt werden, so dass das Becken (24) einer auf 
dem Sitzkissen (10) sitzenden Person um begrenzte 
Kippwinkel gekippt wird.

Es folgen 2 Blatt Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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